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Anfrage zum Grundschulstandort Libeck-Niendorf - AM J.
Lindenau

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
27.01.2015 Hauptausschuss Offentlich zur Anhdérung
Anfrage:

GemaR Mitteilung der Hansestadt Libeck vom 23.01.2015 ist beabsichtigt, den Schulbetrieb in der 5.
Kalenderwoche 2015 am Standort Libeck-Niendorf einzustellen.

Hierzu bitte ich um Beantwortung nachfolgender Fragen:

1. Wann hat die Begehung des Pavillons der Schule Niendorf exakt stattgefunden (in der
Mitteilung der HL wird von Anfang Januar 2015 gesprochen)?

2. Wann hatte der Bereich Umweltschutz Kenntnis vom Ergebnis der Begehung?

3. Die Untersuchungen von Gutachter Dr. Keller wurden in der Vergangenheit als
Routinekontrollen beschrieben. Ist die anschlieBende Begehung auf Basis der
Gutachterergebnisse durch stadtische Bereiche zusammen mit Landesbehérden auch Teil der
routinemaRigen Kontrolle? Wenn ja, wann wurde diese Begehung unter Einbeziehung der
Landesbehdrden am Grundschulstandort Gr. Steinrade durchgefiihrt?

4. Wenn nein, weshalb sind die Gremien der Biirgerschaft tGiber die nicht routinemaRige
Begehung (z.B. in der Sitzung des Schulausschusses am 15.01.2015) nicht informiert worden?

5. Wenn auch am 23.01.2015 noch nicht eindeutig klar war, wann eine Verlagerung des
Schulbetriebes liberhaupt moglich ist, weshalb hat man mit der Information der Eltern nicht
bis zur anstehenden Versammlung am Montag, den 26.01.2015 gewartet, um mit den Eltern
in einen Dialog zur Situation zu gehen und auch eine sensible Information der Kinder zu
ermoglichen?

6. Wie war die Information der Eltern fir den 23.01.2015 organisatorisch sichergestellt? Wer
hat entschieden, die Kinder direkt ohne Einbeziehung der Eltern von der SchulschlieBung zu
informieren und diese unmittelbar mit ihren persénlichen Sachen in Millbeuteln nach Hause
zu schicken?

7. Gibt es aufgrund der offenbar wiederkehrenden Situation von SchulschlieBungen aufgrund
der mangelnden Gebdudeunterhaltung ,Notfallplane®, die u.a. die Kommunikation und
mogliche Gegen-MaRnahmen regeln?

8. Halt die Verwaltung der Hansestadt Liibeck es flir geboten, aufgrund der baulichen Situation
einiger Schulstandorte zur Vermeidung von kurzfristigen Verlagerungen des Schulbetriebs
vorbeugend mobile Schulcontainer anzuschaffen? Wenn ja, in welchem Umfang?

Ich bitte soweit moglich, die Fragen aufgrund der Dringlichkeit mindlich in der Ausschusssitzung am
27.01.2015 zu beantworten und schriftlich nachzureichen.

Seite: 1/2



Begriindung:

Anlagen :

TR

\/

Seite: 2/2



	Anfrage: 
	Begründung: 

